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D. Anträge Parteiintern  
 

D. 3. 3 Ergänzungsantrag zu D. 3  
Änderung der Landessatzung  § 17 – Anzahl der StellvertreterInnen 
 
EinreicherInnen: Stefanie Götze (SV Leipzig) 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Der Beschlusstext des Antrages D. 3 wird wie folgt erweitert: 
 
Nach dem neuen Absatz (1) wird eingefügt:  
„b) einer oder einem Landesvorsitzenden und drei stellvertretende Landesvorsitzenden und  
c) der Landesgeschäftsführerin oder dem Landesgeschäftsführer, 
d) der Landesschatzmeisterin oder dem Landesschatzmeister und 
e) elf bis neunzehn weiteren Mitgliedern.“ 
 
„Bei der Wahl der Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes (Vorsitz, 
GeschäftsführerIn, StellvertreterInnen, SchatzmeisterIn und BeisitzerInnen) ist die in der 
Bundessatzung festgeschriebene Mindestquotierung einzuhalten.“ 
 
 
Begründung: 

Nicht nur der Landesvorstand als solches, sondern auch der geschäftsführende Vorstand als 
Gremium unsere Landespartei unterliegt den Regelungen der Bundessatzung, wonach eine 
Mindestquotierung einzuhalten ist. An dieser Stelle sollte deshalb diese klarstellende Ergänzung 
aufgenommen werden. 

 

 

 

Entscheidung des Parteitages 
 
Angenommen: � Abgelehnt:  �  
 
Überwiesen an  _____________________________________________ 
 
Stimmen dafür:  _______ dagegen: ________ Enthaltungen:  ________ 
 
Bemerkungen: ______________________________________________ 
 


